
Definition

Rechtsgrundlage/Definition

Ausgabenwirksam

Freiwillig

Ohne Gegenleistung

Förderung steuerlich begünstigter Zweck

Kirchlich § 54 AO

Tätigkeit darauf gerichtet die KdöR
selbstlos zu fördern

insbesondere

Gotteshäuser

Errichtung

Ausschmückung

Unterhaltung

Kirchliche Gemeindehäuser

Errichtung

Ausschmückung

Unterhaltung

Abhalten von Gottesdiensten

Ausbildung von Geistlichen

Erteilung Religionsunterricht

Beerdigung und Pflege des Andenkens der Toten

Verwaltung des Kirchenvermögens

Besoldung Geistliche, Kirchenbeamte, Kirchendiener

Alters- und Behindertenversorgung für
Geistliche Kirchenbeamte, Kirchendiener

Versorgung der Witwen und Waisen von
o. g. Personenkreis

Gemeinnützig

§ 52 AO

ggf. müssen Zwecke für gemeinnützig erklärt werden

Antrag über Finanzamt

Mildtätig § 53 AO

darf nicht für den BgA einer
Kirchengemeinde sein z. B. Photovoltaikanlage

Abzugsfähigkeit

Einheitlich bis zu 20% der
Gesamteinkünfte Unbegrenzt vortragsfähig

4 Promille der Umsätze und
aufgewendeten Löhne und Gehälter im
Kalenderjahr

§ 9 KSt / 10b Abs 1 EStG
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